
Gemeinschaft der Gartenfreunde Tapach e.V.

Betriebszeiten   (nicht Ruhezeiten)   ab 01.07.2015

• An Sonn- und Feiertagen gibt es keine Betriebszeiten für 
motorgetriebene Geräte.

• Zwischen 7 und 20 Uhr können betrieben werden: Rasenmäher 
(elektrisch; Benzin), elektrische Rasentrimmer und elektrische 
Rasenkantenschneider (Spalte 1) und Stromaggregate.

• Zwischen 9 und 13 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr können 
betrieben werden: Heckenschere und mit Verbrennungsmotor 
getriebene Grastrimmer,  Graskantenschneider, Motorketten-
sägen (Spalte 2) und alle Kreis- und Stichsägen.

• Grundsätzlich keine Betriebserlaubnis gibt es für Laubsammler 
und Laubgebläse.


